Darlehensvertrag gem. § 21b GenG
Zwischen
Frau/ Herrn

wohnhaft in

- Darlehensgeber -
und
xy Genossenschaft eG

vertreten durch den Vorstand Frau/ Herrn

Adresse

· Darlehensnehmer –
wird folgendes vereinbart:

1.) 
Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer ein gemischtes Darlehen gemäß § 21b GenG in Höhe von __________EUR, in Worten _____________ EUR. Davon ist ein Teil in Höhe von _________EUR bar und der andere Teil in Höhe von ____________ EUR unbar. Das Darlehen ist zweckbestimmt für die Gestaltung der Außenanlagen am Objekt XYstraße 3 in 10000 Musterstadt oder für den Erwerb des Objektes XYstraße 3 in 10000 Musterstadt.
2.) 
Das Darlehen wird mit 1 % pro Jahr verzinst. Die Zinsen sind jeweils zum 31. März des Folgejahres an den Darlehensgeber zu zahlen.

3.) 
Der Darlehensnehmer verpflichtet sich, das Darlehen zum Ablauf des 31. Januar 2068 endfällig an den Darlehensgeber oder seinen Rechtsnachfolger zurückzuzahlen.

4.) 
Eine vorzeitige oder fristgemäße Kündigung des Darlehensvertrages ist ausgeschlossen. Das Recht zur fristlosen Kündigung bleibt davon unberührt.

5.) 
Der Darlehensnehmer ist berechtigt, das Darlehen auch vor Ablauf des unter 3.) dieses Vertrages genannten Zeitpunktes jederzeit auch ohne vorherige Kündigung und in Teilbeträgen an den Darlehensgeber zurückzuzahlen. Einen Anspruch darauf hat der Darlehensgeber nicht. Von dieser Regelung ist die Zahlung der jeweils nachträglich geschuldeten Zinsen gemäß Punkt 2.) dieses Vertrages ausgenommen.

6.) 
Sollte eine Regelung dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt davon die Wirksamkeit des übrigen Vertrages unberührt.

7.) 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Auch die Vereinbarung über die Abdingbarkeit dieser Regelung bedarf der Schriftform.

________________________________
Ort, Datum
Darlehensgeber 





Darlehensnehmer

